
,låunal|,

ReCHTSATWNITS KRMM E R KÖIITI

Gebü h renord n u n g der Rechtsanwaltskammer Köl n

in Zulassungs- und Vertretungsangelegenheiten nach

S 192 Abs. I S. I BRAO
(Geändert und genehmigt durch die Kammerversammlung am 16.11.2016)

sr
Zu lassu n g, Aufnahme i n d ie Rechtsanwaltskam mer

(1) Für die Bearbeitung eines Antrags auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft (SS 6, 12

BRAO, SS 1f ff. EuRAG) wird eine Gebühr von 300 Euro erhoben.

(2) Für die Bearbeitung eines Antrags auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ($ 46a

BRAO), ohne dass bereits eine Zulassung zur Rechtsanwaltschaft (SS 6,12 BRAO)

besteht, wird eine Gebühr von 400 Euro erhoben.

(3) Für die Bearbeitung zusammen gestellter Anträge auf Zulassung zur

Rechtsanwaltschaft (Nr.1) und als Syndikusrechtsanwalt (Nr. 2) wird eine gemeinsame

Gebühr von 500 Euro erhoben.

(4) Filr die Bearbeitung eines Antrags auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ($ 46a

BRAO) bei bestehender Zulassung als Rechtsanwalt (SS 6,12 BRAO) wird eine Gebühr

von 200 Euro erhoben.

(5) Für die Bearbeitung eines Antrags auf Zulassung als Rechtsanwalt (SS 6,12 BRAO)

bei bestehender Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ($ 46a BRAO) wird eine Gebühr

von 200 Euro erhoben.

(6) Für die Bearbeitung eines Antrags auf Erstreckung einer bestehenden Zulassung

als Syndikusrechtsanwalt ($ a6b Abs. 3 BRAO) wird eine Gebühr von 200 Euro

erhoben.

(7) Für die Bearbeitung eines Antrags auf Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer Köln

nach gg 2 ff. EuRAG oder SS 206, 207 BRAO wird eine Gebühr von 300 Euro erhoben.
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s2
Zulassung einer Rechtsanwaltsgesellschaft

Ftir die Bearbeitung eines Antrags einer Rechtsanwaltsgesellschaft auf Zulassung wird

eine Gebähr von 615 Euro erhoben.

s3
Aufnahme in die Kammer bei Kanzleiverlegung

Für die Bearbeitung des Antrags eines Rechtsanwalts/Syndikusrechtsanwalts auf
Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer Köln (S 27 Abs. 3 S. 1 BRAO) wird eine

Gebühr von 200 Euro erhoben.

s4
ng

Für die Bearbeitung eines Antrags auf Bestellung eines Vertreters ($ 53 BRAO) wird

eine Gebühr von 25 Euro erhoben.

s5
Fälligkeit

Die jeweilige Gebühr ist mit Einreichung des Antrags bei der Rechtsanwaltskammer

Köln fällig und zu zahlen. Erfolgt die Zahlung nicht, ist die Rechtsanwaltskammer Köln

nicht verpflichtet, den Antrag zu bearbeiten.

s6
lnkrafttreten

Die Anderung wird wirksam mit Veröffentlichung der vom Präsidenten ausgefertigten

Fassung im KammerForum der Rechtsanwaltskammer Köln und tritt am 01. Januar
2017 in Kraft.

RA Peter Blumenthal
Präsident

Köln, den 16.11.2016


